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entsprechenden Änderung der spanischen Steuervorschriften nunmehr 
zu rechnen. 
 
10% Körperschaftssteuer in Zypern 
Der Körperschaftssteuersatz für weltweit erwirtschaftete Gewinne 
beträgt in Zypern 10%, wobei Verluste einer Gesellschaft ohne 
Zeitbegrenzung abgeschrieben werden können. Die von diesen 
Gesellschaften ausgeschütteten Dividende unterliegen keiner 
Einkommensteuer. Ebenso besteht eine Steuerbefreiung für die 
Veräußerungen von Gesellschaftsanteilen. Werden diese Gewinne bzw. 
die ausgeschütteten Dividende später an einen Empfänger mit Wohnsitz 
in einem Drittstaat ausgezahlt, nimmt Zypern keinen pauschalen 
Steuereinbehalt vor. Dies gilt unabhängig davon, ob es mit dem 
Empfängerland ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt oder nicht. 
 
Die spanische Holding – Steuerfreier Dividendenzufluss  
Die Nutzung dieser Steuervorteile in Spanien ist durch die Gründung 
einer Holdinggesellschaft problemlos möglich. Insoweit zählt Spanien 
mit seinen liberalen Vorschriften über Holdinggesellschaften zu den 
europäischen Ländern, die von führenden Wirtschaftsunternehmen 
zum Aufbau von Verwaltungsgesellschaften empfohlen werden. Die 
Gründung einer in Spanien angesiedelten Holding in der Form einer 
GmbH (Sociedad Limitada – SL) oder einer Aktiengesellschaft (Sociedad 
Anonima – SA) ist bei fundierter Vorbereitung  innerhalb weniger Tage 
möglich.  
 Wegen der relativ geringen Gründungskosten greifen Investoren 
bei der Wahl einer Gesellschaftsform für eine Holding zumeist auf eine 
Sociedad Limitada mit einem Anfangsgesellschaftsvermögen von  
€ 3.006,00 zurück. Diese Gesellschaft muss zur Nutzung der 
bestehenden Steuervorteile ihre Geschäftsführung in Spanien 
ansiedeln. Danach sind unter bestimmten weiteren Voraussetzungen 
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alle aus dem Ausland zufließenden Dividende der ausländischen 
Beteiligungen in Spanien steuerfrei.  Dies gilt auch für überwiesene 
Dividende einer zypriotischen Tochtergesellschaft, deren weltweit 
erwirtschafteten Gewinne in Zypern mit einem Steuersatz von nur 10% 
versteuert wurden. Ebenso werden die von der spanischen Holding an 
Nichtresidente ausgeschütteten Dividende in Spanien nicht versteuert.  
 Da Gesellschafter von spanischen Gesellschaften nicht den 
Status von Residenten haben müssen, ergeben sich hieraus sehr 
interessante Möglichkeiten, steuersparend auf dem internationalen 
Parkett von Spanien aus tätig zu werden. 
 Zur Vorbereitung dieser Aktivitäten sollte auf die Beratung eines 
Mitgliedes der rechtsberatenden Berufe zurückgegriffen werden, um 
Fehler bei der Vorbereitung der Investitionen bereits im 
Anfangsstadium zu vermeiden. 
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